
von stationärer und ambulanter Behandlung ist
seit langem ein Anliegen des Gesetzgebers. Die
seit dem 1.1.2007 die Verzahnung fördernde
Rechtslage wird von Prof. Dr. Klaus Junghanns
aus ärztlicher Sicht und von Dr. Bernhard Debong
aus juristischer Sicht dargestellt.
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